
Skripten Steuerrecht - Alpmann-Schmidt

Skript Umsatzsteuerrecht

Bearbeitet von
Von Prof. Dr. Wolfram Reiß

17. Auflage 2019. Buch. 365 S. Softcover
ISBN 978 3 86752 673 9

Format (B x L): 19,5 x 24,9 cm
Gewicht: 975 g

Steuern > Umsatzsteuer

Zu Leseprobe und Inhaltsverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/reiss-skript-umsatzsteuerrecht/productview.aspx?product=27487547&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_rg&utm_campaign=pdf_27487547&campaign=pdf/27487547
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=28074
http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/Reiss-Skript-Umsatzsteuerrecht-9783867526739_0705201906151780_lp.pdf
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/Reiss-Skript-Umsatzsteuerrecht-9783867526739_0705201906151453_ihv.pdf


1

A. Das Prinzip der Mehrwertsteuer 1. Abschnitt

1. Abschnitt:  Allgemeiner Überblick

A. Das Prinzip der Mehrwertsteuer

1H hat für die von ihm an E durchgeführte Lieferung USt in Höhe von 190 € an das Fi-
nanzamt zu entrichten (§§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1, 10 Abs. 1, 12 Abs. 1, 13 a Abs. 1 Nr. 1
UStG). Diese Steuerlast hat er im Preis von 1.190 € auf E abgewälzt. E schuldet für die
von ihm an V ausgeführte Lieferung 380 € USt. Diese wälzt er im Preis auf V ab. E steht
andererseits aus der an ihn von H ausgeführten Lieferung ein Vorsteuerabzug von
190 € zu (§ 15 UStG). Auf diese Weise erhält er den im Preis von 1.190 € enthaltenen
Umsatzsteueranteil von 190 € wieder vergütet, sodass er wirtschaftlich nicht belastet
ist. Der im Einkaufspreis enthaltene Umsatzsteueranteil ist daher für einen vorsteuer-
abzugsberechtigten Unternehmer kostenneutral.

V schuldet als Nichtunternehmer keine USt. Er zahlt aber im Kaufpreis den Umsatz-
steueranteil mit. Da ihm als Nichtunternehmer kein Vorsteuerabzug zusteht, ist er mit
der USt wirtschaftlich belastet, hier mit 380 €.

Die Belastung des V entspricht dem Ertrag des Fiskus. Dieser erhält von H 190 € und
von E (380 € ./. 190 € VoSt =) 190 €, zusammen also 380 €. 

Die Steuer wird quasi fraktioniert. Echt aufkommenswirksam ist allerdings nur die Steuer auf Um-
sätze an Endverbraucher. Denn bei Umsätzen zwischen vorsteuerabzugsberechtigten Unterneh-
mern steht der Steuerschuld des leistenden Unternehmers ein Vorsteuervergütungsanspruch des
leistungsempfangenden Unternehmers in gleicher Höhe gegenüber. 

2I. Dieses Ergebnis ließe sich technisch auch erreichen, wenn allein die Umsätze auf
der letzten Handelsstufe an den Endverbraucher besteuert würden – sog. Einphasen-
einzelhandelssteuer –, die Umsätze zwischen Unternehmern hingegen nicht steuer-
bar wären. Das deutsche Umsatzsteuerrecht geht im Einklang mit den Umsatzsteuer-
rechten der Mitglieder der Europäischen Union jedoch davon aus, dass grundsätzlich
für jeden Umsatz, den ein Produkt von der Herstellung bis zum Endverbraucher
durchläuft, eine Besteuerung stattfindet. Es handelt sich daher um eine Allphasen-
umsatzsteuer.

Wegen des Vorsteuerabzugs für Unternehmer sind allerdings nur die Umsätze an Endverbraucher
aufkommenswirksam. Von daher würde es genügen, allein die Umsätze an Endverbraucher zu be-
steuern. Die Allphasensteuer bietet jedoch den Vorteil, dass weder der Unternehmer noch der Fis-
kus nachzuprüfen brauchen, ob der Abnehmer der Leistung ein Unternehmer ist. Außerdem be-
wirkt sie, dass ein Verschweigen von Ausgangsumsätzen nicht zu einem vollen Steuerausfall führt,
weil dann de facto ein Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht werden kann. Der Fiskus erhält dann
wenigstens die auf den Vorstufen angefallene USt. Wenn etwa im Fall 1 der Einzelhändler die Steuer
auf seinen Umsatz (380 €) hinterziehen will, wird es ihm unmöglich sein, den Vorsteuerabzug
(190 €) zu erlangen. 

Allerdings ist auch der Vorsteuerabzug missbrauchsanfällig. Insbesondere droht aus der Sicht des
Fiskus die Gefahr, dass er VoSt vergüten muss, die er nicht als USt erhalten hat, weil der leistende
Unternehmer die vereinnahmte USt nicht abführt, etwa wegen Insolvenz oder sogar aufgrund be-
trügerischen Verhaltens. Daher wird in jüngerer Zeit wieder ein (weitgehender) Verzicht auf eine
fraktionierte Steuererhebung und damit de facto eine partielle Rückkehr zu einer Einzelhandels-
steuer als weniger missbrauchsanfällig erwogen, sei es schon in Form einer Herausnahme der Um-

Fall 1: Großhändler, Einzelhändler und Verbraucher

Hersteller H liefert an Einzelhändler E eine Ware zum Preis von 1.190 € (1.000 € zzgl.
190 € USt). E veräußert die Ware für 2.380 € (2.000 € zzgl. 380 € USt) an den Ver-
braucher V.
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sätze zwischen Unternehmern bereits aus der Steuerbarkeit1 oder aber einer Vorstufenbefreiung
für Umsätze zwischen Unternehmern oder durch Verlagerung der Steuerschuld auf den Leistungs-
empfänger, falls er Unternehmer ist, sodass sich Umsatzsteuerschuld und Vorsteuerabzug beim Un-
ternehmer als Leistungsempfänger ausgleichen.2 Bestrebungen Deutschlands und Österreichs, die
Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei innerstaatlichen Umsätzen für zwischenunternehmerische
Umsätze ab bestimmten Größenordnungen generell einzuführen, sind am Widerstand der Kom-
mission gescheitert. Allerdings ist der Umfang der Zulässigkeit einer Umkehr der Steuerschuld-
nerschaft (das sog. Reverse Charge-Verfahren) entsprechend § 13 b UStG (s. Rn. 383 ff.) in Art. 199,
199 a, 199 b MwStSystRL durch die RL 2013/43/EU3 stark erweitert worden. Insbesondere wird in
Art. 199 b MwStSystRL zur Bekämpfung von schwerwiegenden Betrugsfällen deren schnelle Einfüh-
rung im Wege einer Sondermaßnahme durch die Mitgliedstaaten zugelassen (sog. Schnellreakti-
onsmechanismus), soweit die Kommission nicht innerhalb eines Monats widerspricht.

3 II. Durch die Gewährung eines Vorsteuerabzugs für Unternehmer, die die empfange-
ne Leistung ihrerseits zur Ausführung von Umsätzen verwenden, wird im Ergebnis
erreicht, dass jeder Unternehmer Steuern nur in Höhe der bei ihm eingetretenen
Wertschöpfung (sog. Mehrwert) schuldet. Im Fall 1 hat sich bei E ein Mehrwert vor
Steuer von 1.000 € ergeben. Bei einem Steuersatz von 19 % entspricht dies einer
Steuerschuld von 190 €. Wegen dieses wirtschaftlichen Effektes wird die USt auch als
„Mehrwertsteuer“ bezeichnet. Von der Steuertechnik her wird jedoch nicht lediglich
Steuer auf den Mehrwert erhoben, sondern auf das volle Entgelt (hier 2.000 €). Erst
die Gewährung des Vorsteuerabzugs führt zu einer vermeintlichen Beschränkung
der Steuerschuld auf den Nettomehrwert. Bei der europäischen USt handelt es sich
daher um eine „Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug“. Es ist eine
Netto-Umsatzsteuer, weil Bemessungsgrundlage nicht der Endpreis ist, sondern die-
ser abzüglich der darin bereits enthaltenen USt.

Die Bezeichnung als Mehrwertsteuer ist irreführend. Sie legt die unzutreffende An-
nahme nahe, als sei der vom Unternehmer geschaffene Mehrwert der Belastungs-
grund. Tatsächlich wird jedoch nicht der vom Unternehmer geschaffene Mehrwert,
sondern der Konsum des Endverbrauchers, wie er sich in dessen Aufwendungen aus-
drückt, besteuert.

4 III. Die Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug wurde durch das UStG
1967 mit Wirkung ab dem 01.01.1968 eingeführt. Bis 1968 wurden die Umsätze auf
jeder Handelsstufe kumulativ mit USt belegt (normaler Steuersatz 4 %), ohne dass ein
Vorsteuerabzug gewährt wurde. Die Leistung wurde also bei Durchlaufen mehrerer
Phasen mit immer mehr USt belegt. Dabei war Bemessungsgrundlage für die jewei-
ligen weiteren Umsätze die vereinnahmte Gegenleistung (Kaufpreis), sodass die Um-
satzsteuerbelastung der Vorumsätze die Bemessungsgrundlage für die späteren Um-
sätze erhöhte. Diese „Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer“ vor dem Systemwechsel
beeinträchtigte die Wettbewerbsneutralität. Große Unternehmen (Konzerne), die in
sich alle Stufen von der Herstellung bis zum Einzelhandel vereinigten, brauchten le-
diglich den Endumsatz zu versteuern. Durchlief das Produkt vom Hersteller bis zum
Einzelhändler hingegen mehrere Unternehmen, wurde auf jeder Stufe USt erhoben,
die mangels Vorsteuerabzugs Kostenbestandteil des erwerbenden Unternehmers
wurde. Das Bundesverfassungsgericht hatte daher die alte USt wegen der Verletzung
der Wettbewerbsneutralität für verfassungswidrig erklärt, allerdings dem Gesetz-
geber eine Anpassungsfrist gewährt.4 Diese wurde durch das UStG 1967 genutzt.

1 So konsequent der von Kirchhof vorgelegte Vorschlag zur Reform der Umsatzsteuer im Umsatzsteuergesetzbuch
(Entwurf), Heidelberg 2008; vgl. auch Kirchhof DStR 2008, 1 und Kirchhof, (Reformentwurf) Bundessteuergesetz-
buch, Buch 4 Umsatzsteuer, Heidelberg 2011.

2 Vgl. Widmann UR 2006, 13 und 624; Matheis/Groß UR 2006, 379; kritisch Tiedke UR 2006, 249.

3 V. 22.07.2013 ABl. EU 2013, Nr. L 201, 4 RL zur Änderung der MwStSystRL im Hinblick auf eine fakultative und zeit-
weilige Anwendung der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (Reverse Charge-Verfahren).

4 BVerfG v. 20.12.1966 – 1 BvR 320/70/63, BStBl. III 1967, 7 = BVerfGE 21, 12.
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5IV. Die Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug führt auch zur Wettbe-
werbsneutralität der USt im Außenhandel. Nach dem Bestimmungslandprinzip
besteuern weltweit die meisten Staaten (u.a. alle EU-Staaten) die Einfuhr von Gütern
(vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG). Damit nicht eine doppelte Belastung mit USt des Import-
und Exportlandes stattfindet, entlastet der exportierende Staat von seiner USt durch
Gewährung einer Steuerbefreiung für die Ausfuhr (vgl. § 4 Nr. 1 a und 1 b UStG). Wett-
bewerbsneutral ist die Steuer aber nur dann, wenn eine vollständige Entlastung von
der USt des Exportlandes gelingt. Dies wird in einem Umsatzsteuersystem mit Vor-
steuerabzug vollständig erreicht, weil der Vorsteuerabzug auch bei einem steuerfrei-
en Export erhalten bleibt (vgl. § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 UStG).

Beispiel: H liefert an G für 1.000 € zzgl. 190 € USt. G liefert an E für 2.000 € zzgl. 380 € USt. E liefert
an V ins Ausland steuerfrei für 3.000 €. Der Fiskus erhält an Steuern von H 190 € und von G (380 € ./.
190 € =) 190 €; er zahlt an E 380 € VoSt. Der Saldo beträgt also 0 €.

E wendet 2.380 € Kaufpreis ./. 380 € VoSt = 2.000 € auf und erhält 3.000 €. Die Lieferung ins Ausland
ist also vollständig von deutscher USt befreit. Allerdings wird die Einfuhr regelmäßig mit Einfuhr-
umsatzsteuer des Import(bestimmungs)landes belastet. 

Diese genaue Entlastung war im alten Allphasen-Brutto-Umsatzsteuersystem nicht
möglich, weil im Einzelfall gar nicht feststellbar war, wie viele Umsatzstufen bis zum
Export durchlaufen worden waren.

Die Wettbewerbsneutralität bei grenzüberschreitenden Umsätzen würde durch eine Besteuerung
des bloßen Mehrwertes nach der Methode einer Umsatzbesteuerung mit Vorumsatzabzug ge-
rade nicht erreicht. Hier würde der Endverbraucher im Bestimmungsland mit der höheren oder
niedrigeren USt des Ursprungslandes auf den oder die Vorumsätze und der USt des Bestimmungs-
landes auf die Differenz zwischen Endumsatz und Vorumsatz belastet. Daher ist das Europäische
Umsatzsteuersystem grundsätzlich nicht dieser Methode gefolgt, sondern stattdessen der Allpha-
senumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug. Für die sog. Differenzbesteuerung nach § 25 a UStG und
nach § 25 UStG bei Reiseleistungen (vgl. Rn. 290 ff., 297) folgt es allerdings letztlich der Methode
des Vorumsatzabzuges. Dies führt bei grenzüberschreitenden innergemeinschaftlichen Umsätzen
zu Wettbewerbsverzerrungen, die noch dadurch verschärft werden, dass die Steuer auf die Diffe-
renz nicht dem Bestimmungslandprinzip folgt, sondern sich nach dem Sitz des Leistenden bzw.
nach dessen Lieferort bestimmt. Die Differenzbesteuerung (Methode Vorumsatzabzug) ist ein
Rückschritt und ein Fremdkörper im ansonsten modernen europäischen Umsatzsteuerrecht.

6V. Mit dem UStG 1967 wurde neben der Verbesserung der Wettbewerbsneutralität
vor allem auch die Anpassung an die Harmonisierung der USt innerhalb der EG/EU
durch Einführung eines gemeinsamen Mehrwertsteuersystems gemäß der 1. und 2.
USt-Richtlinie5 innerhalb der EG bezweckt.6 Durch das in Umsetzung der inzwischen
durch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL– RL 2006/112/EG) ersetzten
6. EG-Richtlinie 77/388/EWG7 ergangene UStG 1980 wurde der Harmonisierungspro-
zess fortgeführt.

Die Harmonisierung der USt innerhalb der Union dient vor allem der Schaffung gleicher Wettbe-
werbsbedingungen schon auf nationaler Ebene, vor allem aber auch innerhalb der Union. Art. 401
MwStSystRL verbietet daher den Mitgliedstaaten, neben der harmonisierten Mehrwertsteuer Steu-
ern einzuführen, die den Charakter von Umsatzsteuern haben. Das bejaht der EuGH jedenfalls
dann, wenn eine Steuer dieselben charakteristischen Merkmale wie die „Mehrwertsteuer“ aufweist,
nämlich 1. allgemeine Geltung für Lieferungen von Gegenständen und Erbringung von Dienstleis-
tungen, 2. Höhe proportional zum Preis, 3. Allphasensteuer und 4. Steuer jeweils nur auf den Mehr-
wert. Letzteres wird durch den nur Unternehmern gewährten Vorsteuerabzug erreicht. Die Belas-
tung muss letztlich vom Verbraucher zu tragen sein. Der Unternehmer als „Steuereinsammler“ ist
nicht zu belasten. Er ist daher bei einer Allphasensteuer durch den Vorsteuerabzug zu entlasten. Für
eine lediglich örtliche Verkaufssteuer auf Lieferungen und Dienstleistungen im Einzelhandel wie
auch für eine örtliche Regionalsteuer auf die Produktionstätigkeiten (eine Art Gewerbesteuer) hat
der EuGH den Charakter einer unzulässigen „Umsatzsteuer“ verneint.8 Dem ist im Ergebnis zuzu-

5 ABl. EG 1967, Nr. L 71, 1301, 1303.

6 Vgl. BT-Drs. V/1581.

7 ABl. EG 1977, Nr. L 145, 1.

8 EuGH v. 07.08.2018 – Rs. C-475/17 (Viking Motors u.a.), UR 2018, 769 (örtliche Verkaufssteuer für Einzelhandels-
umsätze); v. 03.06.2006 – Rs. C-475/03 (Banca populare di Cremona), UR 2007, 545; s. auch v. 11.10.2007 – Rs. C-
283/06 (Kögaz), UR 2007, 906.
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stimmen. Freilich vermag die Begründung, dass – anders als bei der Mehrwertsteuer eine Abwäl-
zung auf den Endverbraucher nicht sicher sei – nicht zu überzeugen. Vielmehr fehlte es bei der ört-
lichen Verkaufssteuer an der allgemeinen Geltung für alle Umsätze (keine Allphasensteuer und vor
allem keine nationale Geltung für den gesamten [Einzel]Handel) und bei der Steuer auf die Produk-
tionstätigkeit an der spezifischen Anknüpfung an (einzelne) Umsätze. Die bis 1967 erhobene USt in
Deutschland war selbstredend eine nach Art. 401 MwStSystRL unzulässige Steuer mit dem „Charak-
ter einer Umsatzsteuer“, die nicht beibehalten werden durfte, obwohl und gerade weil sie keinen
Vorsteuerabzug kannte und auch Unternehmer belastete. 

7 VI. Das mit Wirkung ab 01.01.1993 geltende Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetz9

passte das deutsche UStG an die Binnenmarktrichtlinie 91/68010 zur Ergänzung des
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems an, um binnenmarktähnliche Verhältnisse zu
schaffen. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft entfielen Grenzabfertigungen
für Zwecke der Einfuhr und Ausfuhr (vgl. Rn. 172 ff.). Seither sind nur noch beschei-
dene Fortschritte auf europäischer Ebene zu mehr Harmonisierung und Vereinfa-
chung erreicht worden. Das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/200211 ersetzte
die frühere Eigenverbrauchsbesteuerung durch die Besteuerung der unentgeltli-
chen Wertabgaben gemäß § 3 Abs. 1 b und Abs. 9 a UStG. Durch das Steuerverkür-
zungsbekämpfungsgesetz12 wurden zur Bekämpfung des sog. Umsatzsteuerbe-
truges in §§ 26 b, 26 c UStG ein neuer Bußgeld- und Straftatbestand für die Schädi-
gung des Umsatzsteueraufkommens durch Nichtentrichtung aufgenommen und au-
ßerdem ein neuer Haftungstatbestand in § 25 d UStG für nicht abgeführte USt ge-
schaffen. Durch das Richtlinienumsetzungsgesetz (EURLUmsG13) wurde § 15 a
UStG an die Rspr. des EuGH zur Auslegung der MwStSystRL nach Art. 184 f. für die Be-
richtigung des Vorsteuerabzugs angepasst. Zum 01.01.2007 wurde der Normalsteu-
ersatz durch das Haushaltsbegleitgesetz (HBeglG 200614) von 16 auf 19 % angeho-
ben. Das Jahressteuergesetz (JStG 200915) passte die Ortsbestimmung bei sonsti-
gen Leistungen in § 3 a UStG an die insoweit durch die Richtlinie 2008/8/EG erfolgten
Änderungen der MwStSystRL an, um eine bessere Übereinstimmung der Ortsrege-
lungen mit dem Bestimmungslandprinzip und eine größere Wettbewerbsneutralität
für grenzüberschreitend erbrachte sonstige Leistungen zu erreichen. Durch das JStG
201016 wurde in § 15 Abs. 1 b UStG der Vorsteuerabzug bei einer Grundstücksnut-
zung für den privaten Bedarf in Umsetzung einer entsprechenden Vorgabe aus Art.
168 a MwStSystRL ausgeschlossen. Die entsprechenden Folgeänderungen für die
Nichtbesteuerung der privaten Verwendung des Grundstückes und für eine Vorsteu-
erkorrektur durch Änderung der Verhältnisse erfolgten in §§ 3 Abs. 9 a und 15 a UStG.
Durch das Steuervereinfachungsgesetz 201117 wurde allgemein die elektroni-
sche Rechnung als Rechnung im Sinne des UStG anerkannt. Durch das AmtshilfeR-
LUmsG18 von 2013 wurde das Vorsteuerabzugsrecht für den Abzug der EUSt und den
innergemeinschaftlichen Erwerb in § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und Nr. 3 UStG an die durch
die MwStSystRL in der Auslegung durch den EuGH vorgegebene Rechtslage ange-
passt.19 Die mit der Einfuhr bereits entstandene EUSt ist danach auch schon vor ihrer

9 BGBl. I 1992, 1548; BStBl. I 1992, 552.

10 ABl. EG 1991, Nr. L 376, 1.

11 BStBl. I 1999, 304.

12 StVBG BStBl. I 2001, 3922.

13 BGBl. I 2004, 3310.

14 BGBl. I 2006, 1402.

15 BGBl. I 2008, 2794.

16 V. 08.12.2010, BGBl. I 2010, 1768. Außerdem erfolgten noch geringfügige Anpassungen/Änderungen in § 3 a Abs. 6
Nr. 2 und § 3 a Abs. 8 UStG für die Ortsregelung für bestimmte in § 3 a Abs. 4 UStG genannte sonstige Leistungen
an inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts durch einen Drittlandsunternehmer – Ort im Inland –
und für bestimmte im Drittlandsgebiet genutzte oder ausgewertete sonstige Leistungen – Ort dann im Drittland. 

17 V. 01.11.2011, BGBl. I 2011, 2131.

18 V. 26.06.2013, BGBl. I 2013, 1809 = BStBl. I 2013, 802.

19 Vgl. dazu EuGH v. 29.03.2012 – Rs. C-414/10, BStBl. 2013 II, 941 (zur EUSt) und v. 22.04.2010 – Rs. C-536 und C-539/08,
UR 2010, 418 sowie BFH v. 01.09.2010 – V R 39/08 und v. 08.09.2010 – XI R 40/08, BStBl. II 2011, 661 und 739 (zum
ig. Erwerb). 
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Entrichtung als VoSt abziehbar und ein Abzugsrecht für die Steuer auf den innerge-
meinschaftlichen Erwerb besteht nur, wenn der Erwerb gemäß § 3 d S. 1 UStG im In-
land (Deutschland) bewirkt wird. 

Durch das StAnpG Kroatien20 erfolgte in Anpassung an ab dem 01.01.2015 umzu-
setzende Vorgaben der RL 2008/8/EG bezüglich des Ortes der Dienstleistungen in
Art. 58 MwStSystRL eine Neuregelung des Ortes der sonstigen Leistung für Tele-
kommunikationsleistungen, Rundfunk- und Fernsehleistungen sowie elektro-
nische Dienstleistungen in § 3 a Abs. 5 UStG. In Befolgung des Bestimmungsland-
prinzips wird der Ort dieser sonstigen Leistungen (auch dann) an den (Wohn-) Sitz,
gewöhnlichen Aufenthaltsort des Empfängers, verlegt, wenn dieser die Leistung
nicht als Unternehmer für sein Unternehmen bezieht. Dies gilt ab 01.01.2015 unein-
geschränkt auch für Unternehmer innerhalb der EU, die solche Leistungen erbringen.
Zugleich wird in § 18 Abs. 4 e UStG – für den im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansäs-
sigen Unternehmer für die in Deutschland erbrachten Umsätze – und in § 18 h UStG –
für den in Deutschland ansässigen Unternehmer für die im übrigen Gemeinschafts-
gebiet erbrachten Umsätze – in Umsetzung des Prinzips der Kleinen Einzigen An-
laufstelle (Mini One Shop Stop – MOSS) gemäß Art. 358 a–369 k MwStSystRL in der
ab 01.01.2015 geltenden Fassung den Unternehmern ermöglicht, ihre Erklärungs-
und Zahlungspflichten für sämtliche innerhalb der Union erbrachten Telekommuni-
kations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen und elektronische Dienstleistungen in
nur einem Mitgliedstaat zu erfüllen, freilich getrennt nach den Mitgliedstaaten und
unter Anwendung des Umsatzsteuerrechtes des jeweiligen Mitgliedstaates. Das Ge-
setz zur Anpassung der AO an den Zollkodex21 brachte in § 13 b Abs. 10 UStG
eine Ermächtigung für den BMF durch Rechtsverordnung den Anwendungsbe-
reich für die Umkehr der Steuerschuldnerschaft zunächst im Wege des Schnellreak-
tionsmechanismus auf in § 13 b UStG bisher noch nicht vorgesehene Umsätze zu er-
weitern. Das StAnpG 201522 passte in § 2 b UStG die bisherige Regelung zur Unter-
nehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechtes an die
Vorgaben der MwStSystRL in der Auslegung durch den EuGH und BFH an. Durch das
Dritte Pflegestärkungsgesetz, das Bundesteilhabegesetz23 und das Branntwein-
monopolauflösungsgesetz24 wurden in Art. 11, 16, 17 und 15 die Befreiungsvor-
schriften des UStG im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der sozialen Fürsorge
in § 4 Nr. 14, Nr. 15 c, Nr. 16 S. 1 Buchstaben e, f, g und h und Nr. 19 a UStG an die Än-
derungen im Bereich des SGB und des Alkoholsteuergesetzes angepasst. Durch das
2. Bürokratieentlastungsgesetz25 erfolgte eine klarstellende Ergänzung in § 13 c
UStG zur Haftung bei Abtretung von Forderungen (s. Rn. 394). Das Gesetz zur Vermei-
dung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel von Waren im Internet26 bringt mit
Wirkung ab 01.01.2019 Regelungen zu Pflichten und zur Haftung von Betreibern ei-
nes elektronischen Marktplatzes in §§ 22 f, 25 d UStG und Regelungen zur Verwen-

20 Gesetz v. 25.07.2014 zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU (…), BGBl. I
2014, 1266.

21 V. 22.12.2014, BGBl. I 2014, 2417.

22 V. 02.11.2015, BGBl. I 2015, 1834.

23 V. 23.12.2016, BGBl. I 2016, 3191 (3. Pflegestärkungsgesetz) und BGBl. I 2016, 3234 (Bundesteilhabegesetz).
24 V. 15.03.2017, BGBl. I 2017, 420.

25 V. 30.06.2017, BGBl. I 2017, 2143. Weitere geringfügige Änderungen erfolgten noch durch das Gesetz zum Aus-
schluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Parteifinanzierung v. 18.07.2017, BGBl. I 2017, 2730 und das Ge-
setz zur Durchführung der VO (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensschutz für
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt v. 18.07.2017, BGBl. I 2017, 2745. 

26 V. 11.12.2018, BGBl. I 2018, 2338. S. dazu auch BMF v. 14.12.2018, BStBl. I 2018, 1429. Das Gesetz dient (auch) der
Umsetzung der Richtlinien 2016/65 (Gutscheinrichtlinie) und der Richtlinie 2017/2455 (EU-E-Commerce Richtli-
nie) zu mehrwertsteuerliche Pflichten bei Fernverkäufen. Außerdem wird die bisherige Regelung des § 3 Abs. 9
S. 3 UStG, wonach Verwertungsgesellschaften und Urheber in den Fällen der §§ 27, 54 UrhG sonstige Leistungen
gegen Entgelt ausführen, wegen Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht gestrichen, vgl. dazu EuGH v. 19.12.2018
– Rs. C-51/18 (Kommission/Österreich) und v. 18.01.2017 – Rs. C-37/16 (SAWP), UR 2017, 230.
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dung von Gutscheinen, § 3 Abs. 13 bis 15 und § 10 Abs. 1 UStG. Weiterer gesetzlicher
Anpassungsbedarf für das UStG bis zum 01.01.2020 besteht aufgrund der durch die
RL (EU) 2018/1910 geänderte (MwStSystem)RL 2006/112/EG bezüglich des innerge-
meinschaftlichen Verbringens in ein Konsignationslager, des innergemeinschaftli-
chen Reihengeschäftes und der materiellen Bedeutung der USt-Id Nr. für eine Befrei-
ung der innergemeinschaftlichen Lieferung27.

B. Besteuerung der Einkommensverwendung für den Verbrauch

8 V als Nichtunternehmer schuldet dem Fiskus keine USt, kann aber auch keine VoSt
abziehen (vgl. § 15 Abs. 1 UStG).

M und W als Unternehmer haben mit der Übergabe des Bratens und der Flasche an
den V je eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) ausgeführt. Da sie dafür mit dem Kaufpreis
ein Entgelt erhalten haben, liegt jeweils ein Leistungsaustausch gemäß § 1 Abs. 1
Nr. 1 UStG vor. Die Lieferungen sind steuerbar, denn sie erfolgen im Inland, nämlich
gemäß § 3 Abs. 6 UStG in Münster, durch einen Unternehmer (§ 2 UStG) im Rahmen
ihres Unternehmens. Die Lieferungen sind nicht steuerbefreit (§ 4 UStG). Die Liefe-
rung des Bratens unterliegt einem (ermäßigten) Steuersatz von 7 % (§ 12 Abs. 2 Nr. 1
UStG i.V.m. Nr. 2 der Anlage 2), die Lieferung der Weinflasche dem Normalsteuersatz
von 19 %. Der Steuersatz ist auf das Entgelt anzuwenden (§ 10 Abs. 1 UStG). Dieses
umfasst nicht die USt. Es muss daher aus dem Kaufpreis herausgerechnet werden.
Das Entgelt für den Braten beträgt 100 €, die Steuer 7 € (107 : 1,07 x 7 %). Für die Lie-
ferung der Flasche Wein ergibt sich ein Entgelt von (23,80 : 1,19 =) 20 und eine Steuer
von (20 x 19 % =) 3,80. Die Steuer schulden M (7 €) und W (3,80 €) als leistende Unter-
nehmer nach § 13 a Abs. 1 Nr. 1 UStG.

9 I. Obwohl im Fall 2 M und W die USt schulden, sind wirtschaftlich nicht sie, sondern V
damit belastet, denn V hat sie im vereinbarten Preis (107 € bzw. 23,80 €) mit zu ent-
richten. Die USt gehört deshalb von der Erhebungstechnik her zu den indirekten
Steuern.

Als solche bezeichnet man Steuern, bei denen der (formelle) Steuerschuldner – bei
der USt der Unternehmer – nicht identisch ist mit dem wirtschaftlich Belasteten (dem
Steuerträger). Steuerträger ist bei der USt der Endverbraucher der Leistung, auf den
die Steuer im Preis überwälzt wird.28 Indirekte Steuern sind relativ einfach zu erhe-
ben; ihre Erhöhung ruft bei einer unaufgeklärten Bevölkerung geringeren Steuerwi-
derstand hervor, da die Belastungswirkung nicht erkannt wird. Auch ist bei der Über-
prüfung der Steuerfälle in der Regel kein Eindringen in die private Sphäre erforderlich
(deshalb wurden indirekte Steuern u.a. schon von Bismarck befürwortet29).

Die USt lässt sich weiterhin als Objektsteuer kennzeichnen. Sie knüpft lediglich an
den Umsatz als Objekt der Besteuerung an und nimmt grundsätzlich hinsichtlich

27 RL (EU) 2018/1910 v. 04.12.2018, ABl. EU 2018, Nr. L 311, 3. S. dazu Sterzinger, UR 2018, 893 und Szabo/Tausch,
UVR 2019, 9. 

Fall 2: Familienvater/Erwerb von Gütern durch Einkommensverwendung

Familienvater V, verheiratet, fünf Kinder, kauft am 23.12. bei Metzger M in Münster
einen Weihnachtsbraten zum Kaufpreis von 107 €. Er zahlt sofort und erhält den
Braten übergeben. Im benachbarten Getränkeladen erwirbt er von W für 23,80 €
eine Flasche Rotwein. Wer schuldet wie viel USt?

28 Vgl. zum rechtlichen Vorliegen einer Abwälzung/Überwälzung der USt auch bei hoheitlicher Preisregulierung
EuGH v. 24.10.2013 – Rs. C-440/12 (Metropol Spielstätten), UR 2013, 866; s. auch BFH v. 27.06.2017 – V B 162/16, BFH/
NV 2017,1336 (zu Spielbankabgabe und USt). 

29 Vgl. Pausch DStZ 1973, 233.
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der Befreiungen und Ermäßigungen auf die persönlichen Verhältnisse des durch die
Steuer belasteten Verbrauchers keine Rücksicht. So wird im Fall 2 die geschuldete USt
von 7 € nicht etwa ermäßigt, weil V ein geringes Einkommen und fünf Kinder hat; um-
gekehrt hätte auch ein lediger Zahnarzt mit hohem Einkommen keine höhere USt im
Preis zu entrichten. Lediglich grob typisierend nach der Art des erworbenen Gegen-
standes wird durch einen ermäßigten Steuersatz (hier Lebensmittel) und auch durch
Befreiungen (z.B. von Heilbehandlungen nach § 4 Nr. 14 a–14 e UStG und die Woh-
nungsvermietung nach § 4 Nr. 12 UStG) einem existentiellen Bedarf Rechnung getra-
gen. Aber auch dann kommen die Ermäßigungen und Befreiungen sowohl dem Be-
dürftigen als auch dem nicht Bedürftigen zugute. Durch ihren Objektcharakter unter-
scheidet sich die USt prinzipiell von der ESt (Subjektsteuer).

10II. Nicht mehr umstritten ist die Frage, ob die USt als Verbrauchsteuer oder als Ver-
kehrsteuer zu klassifizieren ist.30 Dabei ist zu unterscheiden: Von der Erhebungs-
technik her ist die USt in erster Linie Verkehrsteuer. Sie knüpft in ihrem Haupttatbe-
stand, dem Leistungsaustausch (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG), technisch an Verkehrsakte,
nämlich Lieferungen und sonstige Leistungen, an. Besteuert wird in Fall 2 die Liefe-
rung des Fleisches und des Weines durch M und W an V, ein Akt des Rechtsverkehrs,
nicht der Verzehr des Fleisches durch V und seine Familie. Allerdings gilt dies nicht
ausnahmslos. Bei der Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgaben nach § 3
Abs. 1 b Nr. 1 und § 3 Abs. 9 a Nr. 1 und 2 UStG wird nur zum Teil an Akte des Rechts-
verkehrs angeknüpft. Besteuert wird hier die tatsächliche Inanspruchnahme von Gü-
tern und Dienstleistungen des Unternehmens für private, nichtunternehmerische
Zwecke. Insoweit liegt auch bereits technisch keine Verkehrsteuer vor. Die finanzpo-
litischen Belastungswirkungen treffen hingegen den privaten Konsum, d.h. den pri-
vaten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen. Die USt deckt sich insoweit mit
den speziellen Verbrauchsteuern (z.B. Kaffee-, Tabak-, Mineralölsteuer).

Im Gegensatz zu diesen ist sie jedoch umfassend und knüpft nicht an Spezialtatbe-
stände an.31 Sie lässt sich daher – in Übereinstimmung mit Art. 1 der MwStSystRL –
als allgemeine Verbrauchsteuer kennzeichnen.32

Beachte aber: Im Sinne der AO gehört die USt – mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer
gemäß § 21 Abs. 1 UStG – nicht zu den Verbrauchsteuern, sondern zu den Besitz- und Ver-
kehrsteuern.33 Daher beträgt die Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AO vier Jah-
re und es ist die einfache Änderungsmöglichkeit nach § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO für Ver-
brauchsteuern nicht anwendbar.34

11III. Im Gegensatz zur Einkommen- und Körperschaftsteuer belastet die USt nicht das
erwirtschaftete Einkommen als solches, sondern die Verwendung des Einkommens
(oder des Vermögens) für den privaten Verbrauch. Darin liegt nur scheinbar ein Ver-
stoß gegen das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, das für Steuer-
gesetze allgemein gelten sollte. Denn die Einkommensverwendung für private Zwe-
cke stellt neben dem direkt zu besteuernden Einkommen und Vermögen einen wei-
teren Indikator für die steuerliche Leistungsfähigkeit dar.35

30 Vgl. Stadie in: R/D, Einführung Rn. 97 f. m.w.N.; grundlegend Söhn StuW 1975, 1 ff.; ders. StuW 1996, 165 ff.; Tipke
StuW 1992, 103 ff.

31 Vgl. EuGH v. 03.10.2006 – Rs. C-475/03 (Banca populare di Cremona), Slg. 2006, I-9440; v. 09.03.2000 – Rs. C-437/
99 (Krankenhausverein Wien), UR 2000, 242.

32 Vgl. BT-Drs. V/1581, Bericht „die allgemeine Verbrauchsteuer“; Englisch in: T/L § 17 A 3.1.; für Österreich vgl. Rup-
pe/Achatz Einf. Rn. 31 ff.

33 Vgl. auch Drüen, Allgemeines Steuerrecht, Rn. 14.

34 BFH v. 12.05.2005 – V R 44/04, BFH/NV 2005, 2046; v. 16.10.1986 – V B 64/86, BStBl. II 1987, 95.

35 Vgl. Tipke, Bd. II, § 19; Reiß DStJG Bd. 13, 1990, 3 f.; Ruppe/Achatz Einf. Rn. 38, 39.
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IV. Die USt hat – bezogen auf das Einkommen – eine regressive Wirkung. Mit größe-
rem Sparanteil nimmt die Belastung mit USt ab. Da bei geringeren Einkommen kein
oder nur ein kleiner Sparanteil möglich ist, ist die prozentuale Belastung mit USt für
den Bezieher kleinerer Einkommen größer. Anders als bei der ESt gibt es für den Ein-
kommensverwender bei der USt auch keinen von Verfassungs wegen nicht zu besteu-
ernden Existenzminimumfreibetrag.36 Allerdings ist die Belastung mit USt bei der Be-
messung des Existenzminimumfreibetrages für die ESt und für die Sozialhilfe zu be-
rücksichtigen.37 Das kann nur hingenommen werden, weil über die auch das Spar-
einkommen erfassende progressive ESt eine ergänzende Besteuerung erfolgt. In der
modernen Finanztheorie wie auch in der Politik wurde bis vor kurzem überwiegend
eine verstärkt konsumorientierte Einkommensbesteuerung gefordert.38 Dabei wird
regelmäßig die bereits gegenwärtig erfolgende Besteuerung der Einkommensver-
wendung für Zwecke des Konsums durch die USt zu Unrecht nicht erwähnt oder in
ihrer Belastungswirkung verkannt.39 Neben einer rein konsumorientierten ESt ver-
liert die USt ihre Existenzberechtigung.40 Eine rein konsumorientierte (sparbereinig-
te) Einkommensbesteuerung ist aber auch ein Irrweg.

C. Die Systematik des Umsatzsteuergesetzes
(zugleich Klausuraufbauschema)

I. Rechtsgrundlagen (Gesetz und EU-Richtlinien)

1. Umsatzsteuergesetz und MwStSystRL

12 Wichtigste nationale Rechtsgrundlage für die Umsatzbesteuerung ist das Umsatz-
steuergesetz,41 ergänzt durch die Umsatzsteuerdurchführungsverordnung.

Bei der USt handelt es sich um eine sog. harmonisierte Steuer im Rahmen der Euro-
päischen Union. Grundlage für die Umsatzsteuer-Harmonisierung ist Art. 113 AEUV.
Dieser schreibt für die USt, Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern vor,
dass diese durch Bestimmungen des Rates zu harmonisieren sind, soweit die Harmo-
nisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes erforderlich
ist. Der Binnenmarkt umfasst nach Art. 26 Abs. 2 AEUV einen Raum ohne Binnengren-
zen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital ge-
währleistet ist. Mit dem Binnenmarkt unvereinbar sind steuerliche Abgaben oder Er-
schwernisse, die an einen Waren- oder Dienstleistungsverkehr über die Staatsgren-
zen innerhalb der Union anknüpfen, sowie jegliche steuerliche Diskriminierung von
EU-Ausländern gegenüber Inländern. Die Harmonisierung erfolgt aufgrund von
Richtlinien. Eine Richtlinie ist nach Art. 288 Abs. 3 AEUV für jeden Mitgliedstaat (bzw.
dessen Organe) verbindlich. Sie bedarf der Umsetzung in nationales Gesetzgebungs-
recht, soweit dem Einzelnen Rechte und Pflichten auferlegt werden. Die Richtlinie
selbst stellt materiell kein den Bürger verpflichtendes Gesetz dar, anders als die nach
Art. 288 Abs. 2 AEUV mögliche (EU-)Verordnung. Durch eine Richtlinie lassen sich da-

36 Kritisch insoweit Tipke in: FS für W. Reiß, 2008, S. 9 f.; zutreffend die Zulässigkeit einer Kompensation im einkom-
mensteuerlichen Existenzminimumfreibetrag bejahend, Stadie in: R/D Einführung Rn. 438 f. 

37 BVerfG, Beschl. v. 06.12.2007 – 1 BvR 2129/07, UR 2008, 159 m.w.N.

38 Vgl. Hey in: T/L § 3 Rn. 69 f. mit umfassenden weiteren Nachweisen.

39 Vgl. dazu Reiß in: R/K/L Einführung unter A III, Rn. 10–14. 

40 Zutreffend Kirchhof UR 2002, 541 f.; s. auch Ruppe/Achatz Einf. Rn. 39. 

41 I.d.F. der Bekanntmachung v. 21.02.2005, BGBl. I 2005, 386 zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes zur Vermei-
dung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel von Waren im Internet v. 11.12.2018, BGBl I 2018, 2338.
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her unmittelbare steuerliche Pflichten des Bürgers nicht begründen.42 In Umsetzung
des Harmonisierungsauftrages des Art. 93 EGV (jetzt Art. 113 AEUV) sind verschiede-
ne MwSt-Richtlinien der Gemeinschaft ergangen, deren wichtigste die 6. Richtlinie
77/388/EWG war. Diese ist seit ihrem Erlass 1977 mehrmals geändert und ergänzt
worden. Sie wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2007 durch die RL 2006/112/EG (die
sog. Mehrwertsteuersystemrichtlinie – MwStSystRL)43 ersetzt, die ihrerseits seither
mehrmals ergänzt und geändert worden ist. Zur Durchführung der MwStSystRL ist
die (Durchführungs-)Verordnung (EU) Nr. 282/2011 (MwStDVO) ergangen.44 Da es
sich um eine Verordnung handelt, ergibt sich das Kuriosum, dass diese Verordnung
unmittelbar geltendes auch verpflichtendes Recht für die Bürger begründet, wäh-
rend die Richtlinienregelungen, deren Durchführung die Verordnung dient, keine
unmittelbaren Verpflichtungen der Bürger begründen können.45 

13Bei einem Widerspruch zwischen nationalem Umsatzsteuerrecht und EG/EU-Richtli-
nien zur gemeinsamen USt ist der nationale Gesetzgeber verpflichtet, das nationale
Recht der Richtlinie anzupassen.

Versäumt der nationale Gesetzgeber eine derartige Anpassung, kann sich der Steu-
erpflichtige bei einer ihm günstigen Regelung unmittelbar auf die entsprechende
Bestimmung der Richtlinie berufen, wenn diese hinreichend klar und eindeutig so-
wie inhaltlich unbedingt ist. Das ist für nahezu alle Bestimmungen der MwStSystRL
zu bejahen.46 Eine unmittelbare Berufung kommt auch dann in Betracht, wenn zwar
die Richtlinienregelung vom Gesetzgeber ordnungsgemäß umgesetzt wurde, wenn
aber die Verwaltung die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung in einer gegen das
Gemeinschaftsrecht verstoßenden Art und Weise anwendet.47 Aus einer unzutref-
fenden Umsetzung der Richtlinie können bei qualifiziertem Verstoß auch gemein-
schaftsrechtliche Schadensersatzansprüche gegen den Mitgliedstaat entstehen.48 

2. Richtlinienkonforme Auslegung und Anwendungsvorrang

14Nationales Umsatzsteuerrecht ist innerhalb der Grenzen des Wortlautes von den an-
wendenden Behörden und von der Rspr. in Übereinstimmung mit den EG-Richtlinien
auszulegen. Diese Pflicht zur sog. richtlinienkonforme Auslegung ergibt sich euro-
parechtlich aus Art. 4 Abs. 3 EUV, der die (Organe der) Mitgliedstaaten (Gesetzgeber,
Gerichte und Behörden!) zur Erfüllung der Aufgaben und Verpflichtungen, die sich

42 BFH v. 19.05.1993 – V R 110/88, BStBl. II 1993, 779; v. 08.10.1991 – V R 95/89, BStBl. II 1992, 209; Stadie Rn. 1.60; EuGH
v. 16.06.2005 – Rs. C-105/03 (Pupino), Slg. 2005, I-5285; v. 05.10.2004 – Rs. C-397/01, 403/01 (Pfeiffer), Slg. 2004, I-
8835; v. 26.02.1986 – Rs. 152/84 (Marshall), Slg. 1986, 723; v. 14.04.1994 – Rs. C-91/92 (Faccini Dori), Slg. 1994, I-3325.

43 V. 28.11.2006, ABl. EU 2006, Nr. L 347, 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2018/1713 des Rates zur Ände-
rung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze für Bücher, Zeitungen und Zeit-
schriften vom 06.11.2018 (ABl. EU 2018, Nr. L 286 2018, 20) und die Richtlinie (EU) 2018/1910 v. 04.12.2018 zur
Harmonisierung und Vereinfachung des Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwischen Mit-
gliedstaaten, ABl. EU 2018, Nr. L 311, 3 v. 07.12.2018. Von den früheren Änderungen sind besonders erwähnens-
wert: die RL 2013/42/EU und 2013/43/EU v. 22.07.2013, ABl. EU 2013, Nr. L 201, 1 und 4 zur Erweiterung der
Umkehr der Steuerschuldnerschaft zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs in Art. 199 a und 199 b MwSt-
SystRL und die RL 2008/8/EG v. 12.02.2008 zum Ort der Dienstleistung, ABl. EU 2008, Nr. L 44, 11 sowie die RL
2009/47 v. 05.05.2009 zu ermäßigten Steuersätzen, und die RL 2010/88/EU v. 07.12.2010, ABl. EU 2010, Nr. L
326, 1 zum Mindestnormalsatz.

44 VO EU Nr. 282/2011 v. 15.03.2011 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG, ABl.
EU 2011, Nr. L 77, 1.

45 S. auch Kemper UR 2017,1 zur Einordnung der MwStDVO in die Normenhierarchie. 

46 Vgl. EuGH v. 08.06.2006 – Rs. C-430/04 (Feuerbestattungsverein Halle), Slg. 2006, I-4999; v. 18.01.2001 – Rs. C-150/99
(Lindöpark), Slg. 2001, I-493; s. aber Vorlage des BFH v. 21.06.2018 – V R 20/17 (Az. EuGH – Rs. C-488/18), BStBl. II
2018, 588 (zur Befreiung nach Art. 132 Abs. 1 lit. m MwStSystRL für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sport
für Einrichtungen ohne Gewinnstreben – nicht gemeinnütziger Verein zur Pflege des Golfsports) und EuGH v.
15.02.2017 – Rs. C-592/15 (British Film Institute), UR 2017, 268 (keine unmittelbare Wirkung für Befreiung kulturel-
ler Dienstleistungen nach der Richtlinie!) und v. 26.10.2017 – Rs. C-90/60 (The English Bridge Union), UR 2018, 197.

47 EuGH v. 11.07.2002 – Rs. C-62/00 (Marks & Spencer), Slg. 2002, I-6325.

48 EuGH v. 18.01.2001 – Rs. C-150/99 (Lindöpark), Slg. 2001, I-493; BFH v. 13.01.2005 – V R 35/03, BStBl. II 2005, 460
und v. 21.04.2005 – V R 16/04, BStBl. II 2006, 96; Lange UR 2006, 67.
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I. Steuerbarkeit (§§ 1–3 g UStG)
Leistungsaustausch, Einfuhr oder innergemeinschaftlicher Erwerb?

ja

steuerbar unentg. Wertabgabe?

steuerbar (Vorgang ist nicht steuerbar)

nein

ja nein

III. Steuersatz (§ 12 UStG)
ermäßigter Steuersatz? (§ 12 Abs. 2 UStG)

IV. Bemessungsgrundlage (§§ 10, 11 UStG)
1. Entgelt bei Leistungsaustausch und innergemeinschaftlichem Erwerb

durch Lieferung
2. (Zoll) Wert bei Einfuhr
3. Einkaufspreis, Ausgaben bei unentgeltlichen Wertabgaben und inner -

gemeinschaftlichem Verbringen

V. Steuerschuld/Entstehungszeitpunkt (§§ 13, 13 b Abs. 1–4 UStG)
1. bei Soll-Versteuerung (Regelfall)
2. bei Ist-Versteuerung (§ 13 i.V.m. § 20 UStG)
3. bei Verlagerung der Steuerschuldnerschaft (§ 13 b Abs. 1–4 UStG)

nur für steuerpflichtige Umsätze

ja

VI. Steuerschuldner (§§ 13 a, 13 b Abs. 5 UStG)

allgemeiner
Steuersatz

nein

II. Steuerpflicht

Steuerbefreiung? (§§ 4–9 UStG)

nein

Option nach § 9 UStG

(steuerpflichtig) (steuerfrei) (weiter bei Bemessungsgrundlage)

ja

ja nein

Prüfungsschema
A. Ausgangsseite (eigener Umsatz)

04 UmsatzsteuerR.fm  Seite 15  Dienstag, 2. April 2019  11:11 11



16

Prüfungsschema1. Abschnitt

I. Allgemeine Voraussetzungen (§ 15 Abs. 1 UStG)

1. Unternehmereigenschaft

2. Leistung eines anderen Unternehmers mit Rechnungsausweis
(§ 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG, §§ 14, 14 a UStG) oder

Einfuhr (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 UStG) oder

innergemeinschaftlicher Erwerb (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 UStG) oder

bei Umkehr der Steuerschuldnerschaft (§ 15 Abs. 1 Nr. 4 UStG)

3. für das eigene Unternehmen

III. Aufteilung der Vorsteuer (§ 15 Abs. 4 UStG)

nach wirtschaftlicher Zuordnung

in einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil

1. nein = Vorsteuerabzug

2. ja = kein Vorsteuerabzug, es sei denn, § 15 Abs. 3 UStG für abschließend
genannte Befreiungen, u.a. Ausfuhr

3. teilweise

Hinweis: Ausnahmsweise Vorsteuerabzug auch für private Fahrzeuglieferer
gemäß § 2 a i.V.m. § 15 Abs. 4 a UStG

Einschränkung des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1 S. 2, falls unter 10 % genutzt,
§ 15 Abs. 1 a UStG für Repräsentations aufwendungen nach § 4 Abs. 5, 
§ 12 Nr. 1 EStG, § 15 Abs. 1 b UStG für private Grundstücks(mit)benutzung

ja nein = kein Vorsteuerabzug

II. Ausschlusstatbestände (§ 15 Abs. 1 a, 1 b, 2 u. 3 UStG)

Verwendung

Prüfungsschema
B. Eingangsseite (Vorsteuerabzug)

für steuerfreie Umsätze, nichtabziehbare Aufwendungen oder private
Grundstücksnutzung?
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C. Die Systematik des Umsatzsteuergesetzes (zugleich Klausuraufbauschema) 1. Abschnitt

18I. Die Honorareinnahmen des R

1. Die Leistungen des R als Strafverteidiger sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG steuer-
bar, wenn R Unternehmer ist und diese Leistungen im Inland gegen Entgelt im
Rahmen seines Unternehmens erbracht hat.

Mit der Durchführung von Strafverteidigungen bewirkt R sonstige Leistungen
i.S.d. §§ 3 Abs. 9, 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG. R hat sie gegen Entgelt, nämlich die Hono-
rareinnahmen, erbracht. Sie wurden nach § 3 a Abs. 1 UStG am Sitz der Praxis in
Münster, mithin im Inland (§ 1 Abs. 2 UStG), ausgeführt. R ist Unternehmer,
denn er wird nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen tätig (§ 2 UStG). Die An-
waltstätigkeit gehört zum Rahmen seines Unternehmens (§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 2
Abs. 1 S. 2 UStG). Die Umsätze sind mithin nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG steuer-
bar.

2. Steuerbare Umsätze sind steuerpflichtig, wenn sich nicht aus den §§ 4–8 UStG
oder außerhalb des UStG geregelten Befreiungstatbeständen die Steuerfrei-
heit ergibt. Dies ist hinsichtlich der anwaltlichen Leistungen nicht der Fall. Sie
sind daher steuerpflichtig.

3. Der Steuersatz beträgt nach § 12 Abs. 1 UStG 19 %, da keine der Ermäßigungs-
vorschriften des § 12 Abs. 2 UStG eingreift.

4. Die Bemessungsgrundlage für die Umsätze beträgt nach § 10 Abs. 1 UStG
238.000 € abzüglich darin enthaltener USt von 38.000 € = 200.000 € (Errech-
nung: Preis : 1,19 = BMG x 19 % = USt-Schuld).

5. Die Steuer entsteht gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 b UStG im jeweiligen Monat der Ho-
norarvereinnahmung, da dem R gemäß § 20 Abs. 1 UStG die Versteuerung
nach vereinnahmten Entgelten gestattet wurde. R ist gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1
UStG der Steuerschuldner.

19II. Die Vermietung des 1. Geschosses

1. Mit der Vermietung des 1. Geschosses erbringt R eine weitere sonstige Leis-
tung gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens als Unternehmer. Zum
Rahmen des Unternehmens des R gehören auch die Vermieterleistungen, da R
auch insoweit nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen tätig wird. Das Unter-
nehmen des R umfasst seine gesamten Tätigkeiten zur Erzielung von Einnah-
men, § 2 Abs. 1 S. 2 UStG. Die Vermieterleistung ist daher steuerbar, denn sie
wurde auch gemäß § 3 a Abs. 3 Nr. 1 a UStG in Münster erbracht.

Fall 4:  Der Hausbau des Rechtsanwaltes/Umsätze und Vorsteuern

Rechtsanwalt R ließ in Münster ein Gebäude schlüsselfertig von Bauunternehmer
B errichten und erhielt eine Rechnung über 600.000 € zzgl. 114.000 € USt. Das Haus
besteht aus drei gleich großen Geschossen. Im Erdgeschoss betreibt R seine Pra-
xis. Im Jahre 18 erzielte er Honorareinnahmen von 238.000 €. R ist ausschließlich
als Strafverteidiger tätig. Das 1. Geschoss hat R an die Stadtverwaltung Münster
(Meldeamt) für monatlich 2.000 € ab 01.12.18 (Fertigstellung des Gebäudes) ver-
mietet. Das 2. Geschoss bewohnt R seither selbst. R ist hinsichtlich der Anwaltstä-
tigkeit die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten gestattet.
Wie ist der vorstehende Sachverhalt für R umsatzsteuerlich zu würdigen? R möch-
te die angefallene VoSt soweit wie möglich abziehen.

Mit der Herstellung des Gebäudes wurde nach dem 01.01.2011 begonnen, vgl.
§ 27 Abs. 16 UStG.
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